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H e l m u t  B e u m a n n  

Die Gründung des Bistums Oldenburg und die 
Missionspolitik Ottos d. Gr. 

Das älteste Zeugnis über die Anfänge des Bistums Oldenburg verdanken wir 
Adam von Bremen. I n  der u m  1075 entstandenen Hamburgischen Kitchenge- 
schicbte erwähnt er es i m  Zusammenhang mit der  Gründung  des Erzbistums 
Magdeburg'. Diesem sei die  ganze Sclavania bis zur Peene unterstellt. Nach Auf- 
&Jung der fünf Suffraganbistümer Merseburg, Zeitz, Meißen, Brandenburg u n d  
Havelberg fahrt Adam fort: Sextur episcopatus Srlavoniae est Minburfi Eum. quod 
viiniw nobir rrt, im/~eator Hammburgnzri archie/~iicopa~ui suhiecit. Ibique archicpiico/~ol,v~ 
nosterpnpnmum ordinavit rpircopum Euraum vel Egwardum quem Latine dicimzr Euagrigrium. 
Das  Stichwort zu den Äußerungen über Oldenburg bot  zunächst die  UntersteUung 
der tota Schvania urque Pmemfluvium unter Magdeburg. D e r  Hamburg am nächsten 
liegende Teil der Sclavania, das Gebiet der Obodriten, blieb außerhalb2. Für den  

' Adam von Bremen, Hambiir@schc Kirchengeschichtc, 3. A., hg. von B. Sci~n~cidlcr (MG 
Schulausgabc, 1017). I1 15-16, C. 71 f.; lat. U. dt. hg. von Xi.Ellmich. in: Quellend. 9. U. li.Jahr- 
hunderis z. Gcsch. d. Fiamburgischcn Kirchc U. d. Reiches (Freiherr vom SteinGedächtnis- 
ausgabc 11, i<>61) 5. 244 ff. - Zur bisherigen Diskussion des Problems vgl. vor allem J .  M. 
k/,/>m/><r~. Uher die Clironolo&e der älteren Bisdiöfe der Diöcesc des I~rzbisthums Ham- 
burg, Arch. d. Gcs. C> (1847) S. 382-438, bcs. S. 384-395; G. Do'3io. Geschichte des Erzbistums 
Hamburg-Bremcn 1 (1877) Anhang (Kritische Ausführringen XI) ,  C. 60 E.; H. Breirinii, 
Zur Chionologic der ältesten Bischöfe von Aldcnburg, Forschungen zur Brandenburpjschen 
und Preußischen Gcscli. 1 (1888) C. 385-407, bes. 402-407; den.. Bischof Marco. Ein Beitrag 
zur Helmoldkritik, Deutsche 7s. f Geschichtswiss. 11 (1894) S. 134-1633; A. Hauch, KKG3314 
(1906) S. I05 A. 5 ;  H. V. Sch~iberi. K G  Schleswig-Holsteins 1 (15C7) S. 62 ff. ; F. Ciir~ch1~1ei7n. 
Die Entstehung des Bistums Oldenburg, HV 14 (1911) S. 182-198; \XI. Biery. Das f k t -  
stehungsjahr des Bistums Oldenburg, Zs. d. Ver. f. Hamburg. Gesch. 19 (1917) C. 37-50; 
B. Schmridlcr, Hamburg-Brcmen u. Nordost-Europa V. 9.bll.Jh. (1918) C. 328 f.; K. Jordan, 
Die Bistumsgründungen Heinrichs d. L. (Schriften der MGH 3,1939) S. 68; Annemarie Dirck. 
Die Errichtun~ der Slawenbistümer unter Otto d. Gr. (Diss. masch. Heidelberg 19M) 4.18-21 
(>;liiiii?r 51-h . hric n.L; Ai: im,liic .ui (:urr;hniinn ~ r i ) .  \Y' 1.. ,?!V , . (>.L> I I . I I ~ ~ . I I L !  s l i ~ r  

I U I I I I ( c r :  5 ,  h :  I , L  , I ..) < ! ? (1: 

' Adam verwendet Schvania sowohl in einer umfassenden ethnograpiiischen Bedeutung, 
die sogar Polen und k h m e n  einschließen kann, als auch in einem engeren Sinne für den 
slawischen Teil der hamburgischen Kirchenprovinz. Vgl. W H. F>?tzc Probleme der abo- 
dritischen Stammes- und Reichsverfassung und ihrc Entwicklung vom Stammesstaat zum 
Herrschaftsstat, in: Siedlung und Verfassung der Slawen mischen Elbe, Saale und Oder, 
hg. von H. Lr~dat (1760) C. 209 f Im oben angeführten Text handelt es sich um die weitere 
Bedeutung, doch wird man Adam schwerlich darauf festlegen können, auch m Polen und 
Böhmen gedacht zu habcn. 
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Geschichtsschreiber der Hamburgischen Kirche lag darin die Aufforderung zu der 
nachfolgenden, weitergehenden Information des Lesers. Oldenhurg ,,istw das sechste 
Bistum innerhalb der ScLaeania. So bleibt es zunächst offen, ob Oldenburg 968, 
bei der Einrichtung der Magdeburger Kirchenproving als Bistum schon bestand, 
oder ob es vom Kaiser erst damals, vielleicht sogar später, als sechstes Shwen- 
bistum ins Leben gerufen worden ist. Auf jeden Fail hat nach Adams Worten 
Otto d. Gr. seine Unterstellung unter die Hamburger Metropole frühestens im 
Zusammenhang mit der Errichtung des Magdeburger Erzbistums festgelegt. Dies 
ergibt sich aus dem Argument quod viinim nobii rst, mit dem diese Zuordnung 
begnindet wird. Der Komparativ ist auf Magdeburg zu baiehen, die Erwägung 
setzt die Existenz des Magdehurger Erzbistums als einer schon bestehenden Alter- 
native voraus. Eine weitere Präzisierung enthalt Adams Aussage, der Hamburger 
Erzbischof habe Egward als ersten Oldenburger Bischof geweiht (jrirnrrn ordinavit 
epmpum). Der unbefangene Leser wird daraus entnehmen, da8 es sich um den 
schlechthin ersten Oldenburger Bischof gehandelt hat, nicht etwa nur um die erste 
Weihe eines Oldenburger Bischofs durch den Hamburger Metropoliten. Hätte 
Adam dig gemeint, so wärepirn~ zu e m e n ,  wie es sich bei AdamII 4 zur Weihe 
der ersten Dänenbischöfe findet3. Auf indirekte Weise hat Adam also auch die 
Bistumsgiündung, von der er als solcher nicht ausdrücklich spricht, einigermaßen 
festgelegt. 
Auffäiiig bleibt aiienfds, daB eine klare Aussage vermieden wird. Hietin sticht 
die Nachricht über Oldenburg von Adams bestimmteren Äußerungen über das 
Erzbistum Magdeburg ab. Für sein Hauptthema war Oldenburg ungleich wichtiger, 
dcch hieße es den Text strapazieren, woiite man unterstellen, Adam habe die Mög- 
lichkeit offenlassen wollen, die erste Bischofsweihe und damit auch die Gründung 
seien geschehen, bevor für die Unterstellung dac Erzbistum Magdeburg als Alternative 
existierte. 
Solche Erörterungen wäien vollends müßig, wenn uns nicht Helmold von Bosau 
in seiner Slawenchronik eine andere Version böte4 Danach hatte Egward, der auch 
bei i-hn auftaucht, einen Amtsvorgänger Marco, der im 12. Kapitel eingefUhrt wird. 
Vorausgeschickt wird im 11. Kapitel der nahezu wörtlich aus Adam geschöpfte 

' Schn~~iditr. Ausgabe S. 64: (Adaldag) ihinliir ordii~auii c/,iro/,o.r. Neutral für  die Fr* ist 
Adam 11 25 (24), Schmcidltr S. 86 Z. 4: 112 Aldinbii,g ordinatii~ iiicbiqirro/iiis /,imno. ~ i l  diuinii,s. 
Eguardi<nl uri E~targim. ddrindc W p n m  /~o.<ita Ezicm~n~. . . Aber auch hier wäre es cher spitz- 
findig, etwas anderes hcrauslescn zu wollen als den Anfang eincr Oldcnburgcr Rischofsliste. 
Wenn Adam seine I<rzbischöfc in dcr Rolle &s handelnden Subjekts auftreten läßt, so 
hängt dics mit seincm Thema zusammen. 

Helmolds Slawenclironik, 3 A.. bearb. von B. Schmeidler (MG Schulausgabe, 1917) I 11-12, 
S. 23 ff.; lat-dt., hg. von H.Sroo6 (Freiherr vom SteinGedächtnisausgabe19,1963) S.G6 Cf 



Bericht über die Gründung des Magdeburger Erzbistums. Auch dort, wo wie bei 
Adam im Anschluß an die Magdeburger Suffraganbistümer von Oldenburg die 
Rede ist, bleibt die Vorlage erkennbar: 
S e m  epiicopatw Scboaniae est Al&burg. Hunc epücopatum simt et ceteros imperator 
Om Magdeburgmi p h u m  subicere derreuerat, quua tarnen po~rmodum Adheldagu 
H d ~ ~ m i s  epismpu requinoit, eo quod tenninis s w  ecchiae antiquir imperatmm 
pniilegiic met &cumCnpw. 
Hehold sagt also teils weniger, teils mehr und auch anderes als Adam. Auf 
bloß extensiver Auslegung könnte die Präzisiening beruhen, nach der Kaiser Otto 
tatsächlich verfügt hatte, das Bistum der Magdeburger Kirche zu unterstellen, 
während Adam lediglich gewuDt oder angenommen zu haben braucht, der Kaiser 
habe zwischen Magdeburg und Hamburg geschwankt. Helmold schreibt die 
spätere Eingiiederung in die Hamburger Kirchenprovinz anders als Adam nicht 
einer kaiserlichen Initiative, sondern erfolgreicher Bemühung Erzbischof Adaldags 
zu. Auch weicht er in der Begmndung von Adam erheblich ab. Dieser hatte nur 
den geographischen Gesichtspunkt angeführt, Helmold beruft sich auf alte kaiser- 
liche Privilegien, nach denen das Gebiet der Oldenburger Diözese zum Hamburger 
Sprengel gehörte. Adams Nachricht über die Ordindon des ersten Bischofs Iaßt 
Helmold aus, und wo er Egward als Nachfolger Marcos im 12. Kapitel. einführt, 
gesdueht dies ohne die Ordnungszahl5. Ihre Unterdrückung zeigt, daß Helmold 
Adams Text richtig verstanden hat: nicht als erste Ordination durch einen Ham- 
burger Erzbischof, sondern als die Weihe des ersten Oldenburger Bischofs. Er hat 
sich also bewußt mit seiner Quelle in Widerspruch gesetzt und nicht etwa Infor- 
mationen über eine von anderer Seite, etwa vom Mainzer Metropoliten, erteilte 
Weihe eines Vorgängers besessen. 
Es wäre voreilig, allein aufgrund dieses Behindes dem älteren der beiden Bericht- 
erstatter den Vorzug zu geben. Denn Helmold könnte neben Adam andere Quellen 
benutzt haben, die ihm Anlaf? gaben, seinen Bremer Gewährsmann stillschweigend 
zu korrigieren. Es ist daher nicht überflüssig, auf seinen Bericht über Marco näher 
einzugehen. 
Über Marco handelt Helmold in einem Kapitel, in dem ttotz der Überschrift De 
Marme episcopo hauptsächlich vom Bistum Oldenburg die Rede ist, zu dessen 
Sprengel Neumünster und Bosau, Heholds Standorte, gehörten. Er kann also 
aus welchen Quellen auch immer, mündlichen oder schriftlichen, mehr gewußt 
haben als Adam, vor allem dürfte er aber stärker als dieser am Gegenstande inter- 

Srhmridl?r, Aus& C. 25 2.6: Aldmhu~pmrnscdern .rliict/,ii rqcndarn ~ienerahilir ziir Emudur, 
pi m~rlroi Siauor~,orirm mmrrtii aad Dominrm. Ordinaiid m a .rancto Adt,Ida<go Hamrncmbi~rpsi 
arr/~it/~ir~n/~n. 
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essiert gewesen sein6. Ein besonderes Interesse des Autors läßt sich seiner Darstellung 
sogar unmittelbar entnehmen. Oldenburg und das zugehörige Gebiet (civitar sive 
pminiaa) wurden einst von sehr tapferenMännern bewohnt, und zeitweilig herrschten 
dort reguli, die die Herrschaft über alleobodriten undKessiner sowie über nodi weiter 
entfernte Stämme erlangten. Als die ganze Slavwumpouinia erobert war, wurde die 
Burg Oldenburg zum Glauben bekehrt, äußerst reich war die Zahl der Christen. Huir 
urbifrrecellntiüimw cerarpont$cem & b a t  uaerabilem virum Marconem, subdm ei mnem 
O b o h m m  provinkam mque ad Pmem fluvitlm et urbem Dimine. Preterea civitatrm 
opinatiuimam Slesuicb, q u e  alio nomine Heidibo dicitur, eiudem curae delegavit. 
Macco ist hiernach von Ottod. Gr. - kein anderer ist mit dem Kaiser gemeint - zum 
Bischof von Oldenburg eingesetzt worden. Seine Diözese umfaßte also das gesamte 
Obodtitenland bis zur Peene, der zuvor im Anschiuß an Adam genannten Grenze 
der Magdeburger Kirchenprovinz, genauer gesagt, des Bistums Havelberg. Der 
Kaiser habe ihm außerdem die civitar SchleswigIHaithabu, die damals mit dem 
angrenzenden Gebiet zwischen Schlei und Eider zum römischen Reich gehört habe, 
unterstellt. Infolge feindlicher Einfälle sei das fruchtbare Land nahezu entvöikert 
gewesen, bis die Friedensherrschaft Ottos d. Gr., der jetzt beim Namen genannt 
wird, grundlegenden Wandel schuf. Eine reiche Besiedlung habe eingesetzt, deren 
Spuren nodi in der Gegenwart vor d e m  in den Wäldern zwischen Lütjenburg 
und Schleswig zu erkennen seien: eine recht bmditenswerte Variante des in der 
mittelalterlichen Historiographie auch sonst geläufigen Ruinen-Argumentes. Es 
gehört zu den Elementen des Städtelobes als Nachweis hoben Alters, insbesondere 
einer römischen Vergangenheit. Die Wendung adhuc rertant . . . indicia ist charak- 
teristisches Formular dieses Tops.  An die Stele des römischen Glanzes tritt der 
ottonische, anstelle römischer Ruinen, wie etwa in Salzburg, Mainz, Trier und 
Reims7, beobaditet Heirnold, den & hier wieeinen modernenSiedlungarchao1ogen 

"U Helmold als Geschichtsschreiber: S/oobl Einleitung zur Ausgabe. 
' Salzburg : Gesta s. Hrodberti confessoris, hg. von W 111jiron (MGH SC rer. Merov. 6, 1913) 

>. 
der Vita ~upcrti, i": Fcstschrifi iür Hermann ~ e i m ~ e l  3 = Veröffentlichungen des Max- 
Planck-Instituts für Geschichte 36IIII); Mainz: Gozwini passio S. Aibani (MG SS 15, 2) 
S. 988: Hoc rtianl aitr~~lini adhirr .i~</ierrlita iheatri winae. qnod Rotnano n ~ m  ad 11ido.t circmc( ct 
ihilalt?ia ~/iinacda conilii~ni~m !J/: Trier: Hystoria Trcveromm (MG SS 8) C. 145 2. 29: 
. . . t?~lanii<r ruq~u in hodimnim dilm in pliiti6w lorir canmdtm dwinanim nliilatiirn ab i /~~ i t  
tiidmibiir conilrirnar t m  miinilionafirmae. nnlrnc autm vcieiet ninae . . . Vgl. auch S. 146 2. 28 ff ; 
Reims: Flcdoardi Historia Remensis ecdesiaeI1 (MGSS13) S.413 2-34: . . . moni rui vatigia 
lapdibu~ imalpta. Vgl. auch ebd. S.414Z.1 ff.; H.Thmnar, Studien zurTrierer Geschichtssdirei- 
hung des 11. Jh. (Rheinisches Archiv 68, I$&?) S. 39 ff. U. 179 E; Zur Passio s. Albani des Gozwin, 
ders.. Erzbischof Siegfried I. von Mainz und die Tradition seiner Kirche (DA 26,1970) S. 385 ff. 



durch die Wälder und Fluren seiner engeren Heimat wandern sehen, wüst ge- 
wo~dene Ackerfluren, Burgq  Städte und Mühlen. Sein Beweisthema lautet, der 
ganze Wald sei einst von Sachsen besiedelt gewesen. Die Bodenfunde bestätigen 
die rnatura pax Magni Otfrmic. Das Ganze bildet die Folie für Marcos Wirken, der 
als erster Bischof huic nouellac plantationi /rguit und den Wagriern und Obodriten die 
Taufe gespendet habe. Nach seinem Tode erhielt Schleswig einen eigenen Bischof. 
Während Marcos Amtszeit gab es dort also noch keine Kathedrale. 
Es mu5 auffallen, daf! Helmold auf eine Zuständigkeit seines ersten Oldenburger 
Bischofs auch für Schleswig Wert legt. Als erster Bischof von Schleswig erscheint 
Hot& (Hored) 948 unter den Teilnehmern der Synode von Ingelheim8 Daf! 
Schiawig erst nxh  dem Tode Marcos einen eigenen Bischof erhalten und bis 
dahin zum Oldenburger Sprengel gehört habe, ist mit Adam daher nicht zu ver- 
einbaren. Die von diesem erwähnte Ordination der drei ersten Dänenbischöfe 
(U 4) geschah 9B9. So müßte Marco zu diesem Zeitpunkt verstorben sein. Anderseits 
wurde - nach Adam - Egward als erster Oldenburger Bischof geweiht, nachdem 
das Magdeburger Erzbistum schon existierte, also frühestens 968. Diese F i m i n g  
hat Helmold allerdings vermieden, indem er Adams Nachricht über die Ordination 
an entsprechender Stelie ausließ. Er hat also die chronologische Unvereinbarkeit 
bemerkt und nicht nur an Egward als erstem Bischof Anstoll genommen. 
Bei Adam U 26 war allerdings zu lesen, Adaldag habe für Dänemark mehrere 
Bischöfe ordiniert, deren Sitze nicht zu ermitteln seien, weil, wie es noch zu Adams 
eigenw Zeit in Norwegen und Schweden der Fall sei, diesen unter den missions- 
zeitlichen Verhältnissen nodi keine festen Sprengel zugewiesen worden waren. Der 
folgende Bischofskatalog wird von den gleichen Namen angeführt, die I1 4 mit 
d e r  Bestimmtheit als erste Bischöfe von Schleswig, Ripen und Aarhus genannt 
worden waren, gegen Ende der Liste erscheint der Name MerkaDiese Darstellung, 
bei der Adam seine I1 4 gemachten sehr viel bestimmteren Aussagen ignoriert, 
könnten es Helmold nahegelegt haben, mit Schleswig gro5zügig zu verfahren. 
Auch ist es Fängst aufgefallen, da8 Helrnolds Marco mit Adams Merka identisch 
sein könnte. Eine Legitimation zur Inanspmchnakme Merks für Oldenburg bot 
Adam allerdings nicht, da er ihn ausdrücklich zu den dänischen Bischöfen zählt. 
Bei Adam I1 5 konnte Helmold allerdings lesen, König Otto habe zu jener Zeit, 
als Adaldag als erster Hamburger Metropolit drei dänische Bischöfe weihte, univmos 

' BnhmwOnmfha1. Reg. Imp. 11 I (künftig: B O )  16ua; H. Fulnmarm. Die Synoden von 
Ingelheim, in: Ingclheim am Rhein, hg vonlohanne Ai,ri?irierh (1964) C. 163 f. 

Nach Fuhann ( ~ i c  A. 8 )  948 nach Januar 2, da das Privileg A~alxtsII. von diesem T q  
(]L. 3641 = Bni~rncrZimrn~~rnann. Reg. Imp. 11 5 [künftig: B Z /  215) erst die kanonischen 
Voraussetzungen für die Ordination durch den Hamburger Metrolxiliten geschaffen hat. 
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popu(as Shvorum seiner Herrschaft unterworfen"; pro vita simul etpania hätten diese 
dem Sieger Ttihut und Glaubenswechsel angeboten, das ganze Heidenvoik sei 
getauft, in der Sclavania seien erstmals Kirchen errichtet worden. Ausdrücklich 
wird auf nähere Ausfühngen über diesen Punkt an späterer SteUe, &iz f i rn,  
veiwiesen. Der Herausgeber" hat dies auf I1 26 bezogen, auf das gleiche Kapitel 
also, in dem Merka als Dänenbischof erscheint. TatsächLich ist dort im weiteren 
Verlauf von Kirchengründungen in der Schvania die Redel2 In ihr seien Mönchs- 
und Nonnenklöster eingerichtet worden, und für das Ausmaß der Missionserfolge 
b f t  sich Adam ausdrücklich auf Svend Esttidsen, den Danenkönig seiner Zeit, 
und auf dessen exakte Angaben, nach denen von 18 Slawengauen lediglich 3 heid- 
nisch geblieben seien. Helmolds Bild einer Blütezeit unter Otto d. Gr. war somit 
bei Adam vorgegeben, auch die Gründung von Kirchen im Slawenlande, und 
zwar nach I1 5 zu der gleichen Zeit, als die dänischen Bistümer ihre ersten Hirten 
erhielten, nach unserer Kenntnis also 948. Von einem Slawenhistum spricht Adam 
I1 5, also zu 948, nicht, von Bistümern in der tota Schvania jedoch I1 15, und von 
den dort genannten Magdeburger Suffraganen, auf die auch I1 26 angespielt worden 
sein dürfte (Eccltsiae in Schvania dique ereaae ~oni). sind Havelberg und Branden- 
hurg tatsächlich 948 gegnindet worden. Die absoluten duonologischen Daten, 
die es uns erlauben, Adams Nachrichten widersptuchsfrei einzuordnen, mögen 
Helmold nicht in gleicher Weise zur Vetfügung gestanden haben. Hinzu kommt 
die Vieldeutigkeit des Begriffes Sclavania schon bei Adam selbst - slawischer Teil 
des Hamburger Sprengels oder slawische Vöiker insgesamt -, die wie noch b e i  
letzten Herausgeber, so auch bR Helmold zu Mii3verständnissen führen konnte. 
Mit Adams Darstellung bleibt jedenfds eine kirchliche Unterstellung Schieswigs 
unter das Oldenburger Bistum nicht zu vereinbaren. Helmolds Tendenz dürfte klar 
sein: Das Bistum Oldenburg sollte gegenüber Schleswig den Vorzug höheren 
Alters gewinnen. 
Beschränkt man die Kritik Helmolds auf die Analyse seines Umgangs mit Adams 
Kirchengeschichte, so vermag die Slawenchronik d e s  andere als Vertrauen zu er- 
wecken, und es erscheint geraten, sich für die Anfänge Oldenburgs an Adam und 
nur an diesen zu halten. Dies Führt auf 967168 als Terminus post quem der Bistums- 
gründung. Zu dieser ZRt war Schleswig bereits seit 20Jahren selbständiges Bistum 
für unen Oldenburger Vorgänger Egwards, der zugleich Schieswig in seiner kirch- 
lichen Obhut gehabt hatte, ist kein Raum. 
Dazu pa5t eine Nachricht Widukinds von Corvey, der in seiner Sachsengeschichte 

'' Srhmcidlm Ausgabe S. 65 .  
I' EM. C 6 5  A. 3. 



LI1 68 über die E r o h n g  der Burg des Wagrierfürsten Selibur13 durch Hermann 
Biiung berichtet. Widukind nennt den Namen der Burg nicht, d& spricht d e s  
für ~ldenburg '~.  Nach Einnahme der Feste bot der Sieger seinen Kriegern m p u m  
~ e ~ u l u m ,  indem er ihnen ein vorgefundenes ehernes Bildnis des Saturn vor- 
führte. In Oldenburg befand sich also damals eine heidnische Kultstätte15. Widu- 
kinds Interesse an diesen Vorgängen hängt mit der Rolle Wichmanns zusammek 
mit desxn Aufstand und tragischem Ende die erste Redaktion der Sadisenge- 
schichte 367168 abgeschlossen worden ist. Der Zusammenhang mit der Rebellion 
Wichmanns, der an der Seite Seliburs kämpfte, sichert die Einreihung der Vorgänge 
zu ca. 367. Hermanns Intervention diente dazu, einen Sdilichtungsspnich durch- 
zusetzen, den er in einem Streit zwischen Selibur und dem Obodntenherrscher 
Mistav (Mstivoj) ZU dessen Gunsten gefällt hatte. Mistav, Oberherr des Wagtier- 
fürsten, dürfte bereits Christ gewesen sein? Sein Sieg an der Seite des Markgrafen 
könnte somit einer alsbaldigen Bistumsgündung in Oldenburg den Weg geebnet 
haben1'. 
Seinen Bischof Marco hat Helmold allerdings weder aus der Luft @en nodi 
a u f p n d  des von Adam erwähnten Danenbischofs Merka konzipiert. Bedenkt man, 
daß Adam die Unterstellung Oldenburgs unter Magdeburg als eine Erwägung 
Ottos d. Gr. andeutet, Helmold sogar einen dahin gehenden Beschluß des Kaisers 
behaupte4 so wirkt es verblüffend, daß uns ausgerechnet im Magdeburger Kopial- 
buch aus dem Anfang des i2.Jahrhunderts ein Marco e/i~copuc, f d c h  ohne Angabe 
seines Bistums, durch eine um 1020 entstandene Aufzeichnung bezeugt wird1? 
Bischof Marco hat nach dem Bericht der Magdeburger Kirche in Fdersleben eine 
Schenkung gemacht. Dies muß vor 971 Juni 4, dem ersten urkundlichen Beleg 

l3 Die Sachsengeschchte des Widukind von Korvei, 5. A., hg. von H.-E. Lohmann U. P.Hicich 
(MG Schulausgabe, 1935) S. 142 f ;  vgl. neben der dort genannttn älteren Literatur fine 
(wie A. 2) C. 158 f. Danach handelte es sich bei Selibur um einen Wagrierfürsten, der unter 
der Oberherrschaft des Obodritenherrschers Mistav stand. 
l4 F&c (wie A. 2) C. 183 u. 206; H. Fr. Rotho~. Die Anfänge der Städte Oldenburg, Neustadt 
und Heiligenhafen (Quellen und Forschungen zur Geschichte Schlcswig-Holsteins 59, 
1970) C. 18 f. 
l5 K. W Siruv~. Die slawischen Burgen in Wagrien, Offa 17118 (1959-61) S. 85; F& C. 191 f. 
U. 207; Rotherl C. 19 f 
l6 l l i he  (wie A. 2) C. 163 m. A. 165. 

Bierqe (wie A. 1) S. 40; H.Sioob, Erzbistümer und Reichsgedanke im hochmittelalterlichen 
Sachsen (Westfälische Forschungen 17,1964) C. 9. 

UB Emtift Magdeburg 1, beah. von Fr. Israel U. W. Möllmbop (1937) NI. 123a, S. 174 f. 
Dazu Brcrhu, Bischof Marco (wie A. 1) S. 158 ff ; H. Be#mann und WSchIiPnxer, Urkunden- 
studien zur deutschen Ostpolitik unter Ottoill., AfD 1 (1955) C. 178 ff (wiederabgedr. in: 
W. Sch&ngerer Mitteldeutsche Beiträge zur deutschen Verfasungsgeschichte des Mittelalters 
ri9616ij S. 345 ff.). 
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für dortigen Magdehurger Besit~'~, geschehen sein. Mit diesem Marco dürfte ferner 
der vir vmerablu nenzine Marm, Vorsteher der Kirche des hi. Michael zu Fallersleben, 
identisch sein, der von Otto d. Gr. am 5. Oktober 942 eine Schenkung erhielt2! 
Ein @copur Marm sächsischer Herkunft hat also tatsächlich im 10. Jahrhundert 
existiert. Die Magdehurger Überlieferung verschweigt nvar seinen Bischofssitz 
stützt aber dänische Quellen, nach denen es einen Bischof Marco von Schieswig 
gegeben hat. Diese Namensfotm bietet die anonyme Dänengeschichte von Roes- 
kilde2! Der Anonymus hat zwar den dänischen Bischofskataiog Adams vor Augen 
gehabt, wo Merka ohne Angabe der Seda genannt war2'. Als Bischof von Schleswig 
baeugt ihn jedoch der Ordo Sleswicensium episcoporum des 11. Jahrhundertsz3. 
Saxo Grammaticus, der hier die Dänengeschichte von Rmkilde ausschreibt, hat 
statt dessen Marc/d4. 
Seine Inanspruchnahme ais Bischof von Oldenburg, dem auch Schleswig unter- 
stand durch Helmold ist dahin erklärt worden, da5 dieser das Verhältnis umgekehrt 
habe: Zwar sei Marco für Schleswig und Oldenhurg zugleich zuständig gewesen, 
dcch nicht als Bischof von Oldenburg, sondern von SchieswigZ5. Helmolds Tendenz 
seinem Heimatbistum durch Zuschreibung höheren Alters einen Vorrang vor Schies- 
wig N verschaffen, reicht als Eklärung füi solche Akzentveerschiebung gewii3 aus. 
Es k t e h e n  auch keine duonologischen Bedenken gegen die Annahme, ein Bischof 
Marco von Schieswig sei auch für Oldenhurg zuständig gewesen, bevor dort Egward 
als erster Bischof ordiniert wurde. Nicht einmal der aus der Schleswiger Bischofs- 
liste sich ergebende Todestag Horeds, der 21. April 97lZ6, steht dem entgegen, da 
er innerhalb der aus Adam zu folgernden Zatgrenzen, zwischen 968 und 973, liegt. 

2o N I .  50. 
" MG SS 29, S. 23. 
22 Br~uhz. Bischof Marco (wie A. II S. 156 A. 7. 
2r MG SS 7, S. 372; 13, S. i49; ~ a p ~ e n b t ~ ~  (wie A. 1.) S. 397. 
24 Saxonis Gesta Danorum X 13, hg. von J. O l d  U. H. R a e h  (1931) S. 284 2.30. 
l5 So schon F. Wigm, Über die neueste Kritik des Helmold,Jbb. d.Vereins f. rneckknburgische 
Gesch. U. Alterthumskunde 42 (IRR), Quartal- und Schiußbencht S. 26 ff. in Auseinander- . . .  
%rL.*n< mjt C.. .$:l>rc?,, I~.Lc:~,<L z u r  K ~ H I ~  ,111 :rcr h~)l~rc,nts<.hcr <~~sch~cl~ts.~~icllcr, (16%); 
zuscimn~cn.i ti~~.<I.>:,, Htsc.ho< \ l r : o  ( w c  .A I \  5 .  102: S:(r!.. l l c l r ~ . ~ - ~ l ~ ~ . \ u s ~ ~ k ~  i u ~ v  4 )  

0 ,  

S. 69A. 4 und 71 A. 7. Eine ~erwechslin~ der B;stümerSchle&ig und Oldenburg vermutete 
Lappmbog (wie A. 1) S. 389 bei J. Tnthemiu: Chronicon Hirsaugiense zu 765, wo Egwardus, 
Mönch von St. Aureiius zu Hirsau, als von Otto d. Gr. eingesetzter Bischof von Schleswig 
erwähnt wird. Dies mag apokryph sein, doch fällt auf, daß in der Hirsauer Helizena-Legende 
ein Edelknecht Eckward von Calw begegnet. Vgl. K.Schid, Kloster Hisau und seine Stifter 
Forscbungen z. oberrheinischen LG 9,1757) S. 14 f. m. A. 13. 

'6 ~ u n c k m  (wie A. 1) S. 175 A. 4. 
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Obendrein verdienen, wie schon WiWr2' gezeigt hat, von den Angaben der 
Bischofsliste allenfalls die Todestage, kaum die Jahre und die Reihenfolge der 
Bischöfe Vertrauen. So könnte Marco als Nachfolger Horeds schon vor der Grün- 
dung des Bistums Oldenburg zweiter Bischof von Schleswig gewesen sein. 
Nach Adam I1 16 wurde Oldenburg der Hamburger Kirche aus geogtaphischen 
Gründen unterstellt, nach Helmold aus rechtlichen aufgrund alter Kaiserprivilegien. 
Auch hier ist an Adam als Quelle zu denken. Seiner Kirchengeschichte war I 14 zu 
entnehmen, Kar1 d. Gr. habe die Hamburger Kirche schon bei ihrer Gründung 
zur Mettopole für aile Vötker der Slawen und Dänen bestimmt? Nach Adam I 16 
hat auch Ludwig d. Fr. bei der Erhebung Hamburgs zum Erzbistum diesem die 
Dänen, Schweden und Slawen zugewiesenz9. 
Wenn Helmold die rechtliche Begründung für die Unterstellung Oldenburgs unter 
die Hamburger Kirche aus Adam entnehmen konnte, so muß es um so mehr auf- 
faiien, dA Adam selbst nicht solche, sondern nur praktische Gründe anführt. 
Hier verdient Cursdimanns Beoba~htwig'~ unsere Aufmerksamkeit, da5 Papst 
Agapet 11. im Hamburger Privileg von 94831 zur Kirchenprovinz lediglich die 
epcopi Danmm siue Sueonum nec non omnium sqtennionalium partium3' zähk. in  der 
zitierten Vorurkunde Papst Nikolaus' I.33 waren nodi die gentes Surnumsizicila~zmum 
nec non etiam Skzumm angeführt worden. Mit guten Gründen sieht Curschmann 
in der Auslassung der Slawen nicht Z u f d  oder Nachlässigkeit der Kanzlei, sondern 
Absicht, da das dritte Glied der Aufiähiung - nec non Skzuwum - durch ein anderes 
ersetzt worden ist (nec non mnnium septennionalium ~artium). Curschmann erschließt 
daraus einen freiwilligen Verzicht Adaldags auf die slawischen Gebiete seiner bis- 
herigen Zuständigkeit. Eine einvernehmliche Regelung dieser Frage sei vorausm- 
setzen, da Adaldag in der Gründungsurkunde des Bistums Brandenburg3* vom 
gleichen Jahre als Ratgeber genannt wird und auch als Teiinehmer der Ingeheimer 
Synode von 948 bezeugt ist. Die Gründungsurkunde Ottos i. für das Bistum 
Havelberg" nennt Adaldag freilich nicht, obwohl hier mit der Festlegung der 
Peene als Diöusangrenze Adaldags Interessen ungleich stärket berührt gewesen 
wären. Das Diplom ist nur in einer Vemnechtung des 12. Jaluhunderts überliefert 

27 (Wie Anm. 25) C. 31 ff. 
28 SrhrmidIer. Ausgabe S. 18 f. 
" EM. C. 22 f. 
30 (Viie Anm. 1) S. 183 f. 
3' Fr Cz?schnann. Die äiteren Papsturkunden des Erzbistums Hamburg (1909) NI. 17, C. 40; 
JL 3641; BZ 215. 
'"0 der von Cur~chmann erschlossene urspiüngliche Texr. 
33 Cur~chmann. Papsturkunden NI. 4a, C. 22. 
34 D0 I. 105; zuletzt hg. von K. Conrad. Pommersches UB 1, 2. A. (1970) NI. 11, S. 12 ff. 
" DO I. 76; Pommersches UB 1, Nr. 10, C. 9 ff. 
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und tragt das Datum 946 Mai 9, doch handelt es sich dabei um eine Vordatierung 
durch den Fälscher um zwei Jahre, wie sich vor allem aus der Nennung des päpst- 
lichen Legaten Mannus zwingend ergibt, dessen Anwesenheit für 948 durch das 
Diplom für Brandenburg und durch seine Teilnahme an der Ingelheimer Synode 
sicher bezeugt ist3! Vergleicht man die Listen der Intervenienten beider Urkunden, 
von denen die Brandenburger im Original erhalten ist, so stimmen sie mit der 
Nennung des Legaten Marinus, des Erzbischofs Friedrich von Mainz, des Königs- 
bruders Bmn und des Markgrafen Gero überein. Den einzigen Unterschied bildet 
die Nennung Adaldags im Brandenburger Diplom. Auch Cursdunann hat dies 
auff* gefunden37, sah jedoch die Erklärung in den abweichenden Jahrgangaben, 
von denen er noch ausgehen zu können glaubte. Nach Wegfall dieser harmlosen 
Deutungsmöglichkeit ergibt sich ein Befund von politischem Gewicht. Von einem 
freiwilligen Verzicht Adaldags wird man nicht sprechen können. 
Für Curschmann besaß Rn solcher insofern Bedeutung, als eine Oldenburger 
Bistumsgründung im Jahre 948, für die er eintrat, eine Unterstellung unter die 
Mainzer Kirche notwendig erfordert hatte. Denn auch Curschmann folgt Adam 
d i n ,  daß Egward frühestens 968 von Adaldag geweiht worden ist, allerdings nicht 
als erster Bischof von Oldenburg, sondern als der erste, der vom Hamburger Erz- 
bischof die Weihe erhielt. Sein Vorgänger Marco, mit drm Curxhmann rechnet, 
muß also von anderer Seite geweiht worden sein, und hier bietet sich in Analogie 
zu Havelberg und Brandenburg für 948 Mainz an. Die Problematik dieser Aus- 
legung Adams wurde bereits erörtert. Vorausgesetzt wird weiterhin Adaldags Ver- 
zicht auf die slawischen Gebiete des Hamburger Sprengels. Ihr Fehlen im Privileg 
Agapets von 948 braucht allerdings so wenig auf einem Hamburger Verzicht zu 
bmihen, wie die vom gleichen Papst auf Intervention Hadamars von Fulda 955 
erteilte V o M t  zur Gründung des Magdeburger Erzbistums auf einem Mainzer 
Verzicht buht har. Eine ursprüngliche Unterstellung Oldenburgs unter Mainz 
würde allerdings weiterhin voraussetzen, Mainz habe dieses sein Suffraganbistum 
um 968 ebenso freigegeben wie Brandenhurg und Havelberg. In beiden Fällen 
müssen also für Oldenburg Entscheidungen von einiger kirchenrechtlicher Trag- 
weite angenommen werden, die in der Überlieferung keinerlei Spuren hinterlassen 
hätten. 
Unbeachtet bleibt bei Cursdunann ein weiterer Unterschied des Hamburger Agapet- 
Privilegs zu seiner Vorlage: Harte diese der Hamburger Kirche l a l i c h  die gmt6 

36 W. Schlesinnfv, Bemerkungen zu der sog. Stiftungsurkunde des Bistums Havelberg von 
946 Mai 9, Jb. f d. Gesch. Mittel- und Ostdeutschlands 5 (1956) C. 1-38; wiederabgedr. in: 
den.. Mitteldeutsche Beiträge zur deutschen Veifassungsgeschichte des Mittelalters (1961) 
S. 413-446. 
37 Curxhmann (wie A. I) S. 184 A. 2. 
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der Schweden, Dänen und Slawen zugewiesen, so ist bei Agapet ausdrücklich von 
Bischöfen die Rede. Die Echtheit des Privilegs ist allerdings umstritten, das Ver- 
trauen, das Cursdimann ihm entgegengebracht hat, nicht ungeteilt geblieben. Den 
gegenwärtigen Forschungsstand hat H. Zimmermann zu~ammengefaßt~~ und dabei 
auf Adams einschlagiges Regest39 hingewiesen. Daraus interessiert hier der Satz: 
Cui (je. AdakiagO, etiam sua vice iw wdinandi epicopos tam in Danium quam in ceteros 
septmaonic populos upostolica uurtmitate cinmuit. Von einem Ordinationsrtrht spricht 
das Privileg selbst nicht ausdrücklich und auch sonst zeigt Adams Regest Ab- 
weichungen, so da8 ihm auch ein anderes, verlorenes Privileg des gleichen Papstes 
vorgelegen haben könnte. Hier wie dort ist jedenfaüs von Bischöfen die Rede, ein 
Slawenbistum wird nicht vorausgesetzt. Zu den uneingeschränkt glaubwürdigen 
Bestandteilen des Privilegs gehört auch die den Bischöfen von Halberstadt und 
Hidesheim sowie den übrigen Nachbarbischöfen erteilte Weisung, den Hamburger 
Metropoliten in d e n  Amtsgeschäften zu unterstützen. Wie H. Fuhrmann gezeigt 
he, war eine solche Unterstützung gerade im Hinblick auf bevorstehende erst- 
malige Weihen von Suffraganbischöfm erforderlich, da dabei die Mitwirkung von 
drei Bischöfen kanonisch vorgesdirieben war. Danach gehörte die Ordination der 
Dänenbisdiöfe ins Jahr 948 und vielleicht zur Ingeheimer Synode, bei der sie selbst 
und ihr Hamburga Metropolit zugegen waren. 
Zu den ebenso glaubwürdigen wie beachtenswerten Informationen des Privilegs 
von 948 gehört auch die Intervention Abt Hadamars von Fulda, dessen damalige 
Romreise anderweitig zweifelsfrei bezeugt ist4! Bei Hadamars Legation handelte 
es sich um einen Präzedenzfd zu seiner bereits erwähnten Romreise, die er offen- 
bar unmittelbar nach der Lechfeldschiacht mit dem Auhage des Königs unter- 
nommen hat, um vom gleichen Agape eine Ermächtigung für den König zu 
erwirken, in Magdeburg ein Erzbistum und nach eigenem Ermessen zugehörige 
Suffraganbistümer zu gründen? Das Dekret von 955 ist verloren, vermutlich weii 
es auf den Einspruch des Mainzer Metropoliten Wiheim kassiert und durch das 
überlieferte Dekret JohannsXII. von 962 Januar 1 2 ~ ~  ersetzt worden ist. 
Eine Zugehörigkeit Wagrims zum Missionsgebiet des Bischofs von Schieswig 
schließt das Privileg von 948 zunächst nur für diewn Zeitpunkt aus, nicht für die 
Zukunft Der Katalog von Vöikern, für deren Mission Bischöfe ordiniert oder 

38 BZ 215. 
11 3, S ~ h i d l e r  S. 64. 

@ Wie oben A. 8 u. 9. 
" U7. 214 U. 216. 
42 B& ~ i l h e k s  von Mainz an Agapeiii. von 955, Jaq :  Bibl. cee. Germ. 3, Nc.18, S. 347 ff; 
B 0  240 n ;  BZ 249. 
'' UB Emtift Magdebucg 1, NI. 28; JL 3690; B 0  310; BZ 304. 
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Bistümer eingerichtet werden dürfen, steht unter der Bedingung des vorausgehenden 
Reiativsaizes qui nunc t7a tempere, diuina protegente gratia, ad chrirti muersi s u n t f i h .  
Zu vergleichen ist das Synodaldekret Johanns XüI. vom 20. April 967 über die 
Gründung des Magdeburger Erzbistums? Der Erzbischof und seine Nachfolger 
erhalten die Befugnis, Bischöfe zu ordinieren an geeigneten Orten, ubi per i I h m  
predicatratrma chrirtianim rrevcrit, . . .. nominative nunc et prerentaliter Meneburc. Cici et 
Mimi.. . Die allgemeine Ordinationsbefugnis wird mit einem namentlichen Bistums- 
katalog verbunden, der sich auf das nun< a d  den konkreten gegenwärtigen Stand 
von Mission und Organisationswerk baiehto Die Ähnlichkeit beider Formeln, 
die Übereinstimmung in der Methode der rechtlichen Festlegung können nicht 
auf Zufd  l x d e n ,  stützen vielmehr den Hamburger Text in diesen1 Punkte. 
-hing verdient aber, da8 eine mit dem Magdeburger Dekret vergleichbare, 
künftige Fortschritte der Mission berücksichtigende generelle Volimacht (ubi . . . 
mevpn'1, bei Ag,apetII. fehlt. Der Hamburger Völkerkatalog soll den Zuständigkeits- 
bereich der drei dänischen Bistümer des Jahres 948 umschreiben, ein Missionsfeld, 
das auch Zukunftsaufgaben enthalten haben dürke. Diese soUten jedoch innerhalb 
des umschriebenen Bereichs liegen. Eine darüber hinausgehende, dem Magdeburger 
Dekret entsprechende zukünftige Missionserfolge betreffende Erweiterung der Voll- 
macht hätte zur Fassung der Urkunde als einer Bestätigung des Besitzstandes nicht 
gepa5t. Doch muhe diese Fassung nicht gewählt werden, wenn mebr beabsichtigt 
gewesen wäre. 
Die Magdeburger Generalvollmacht zu Bischofsweihen im offenen Missionsfeld 
könnte zunächst auf Polen bezogen werden. Das Posener Bistum bestand 967 noch 
nicht, sondern wurde erst 968 aus polnischer Initiative gegründet, ohne der Magde- 
buger Kirchenprovinz oder irgendeiner anderen eingegliedert zu werden? Ebense 
wenig lassen sich aber auch die Obodriten und die Wagrier als ihr Teilstamm aus- 
schiießen. Sogar mit Helmolds über Adam hinausgehender Nachricht, Otto d. Gr. 
habe das Oldenburger Bistum ursprünglich Magdeburg untersteilen wollen, sind 
die Privilegien Agapets U. von 948 und das Magdeburger S~nodaldekret von 967 
N vereinbaren. 
In der Tat eröffnete sich aufgrund der Magdeburger Überlieferung die Möglichkeit 
zu weiteren Präzisierungen. Eine ursprüngliche Unterstellung Oldenburgs unter 
Magdeburgdurch Otto d. Gr., die Hehold behauptet, kann für 967168 ausgcsclilosurn 

M UB Emtift ~agdebuig1 ,  Nr. 52; JL 3715; B 0  447; BZ 418. 
45 Damit trenne ich mich von meiner früheren, an A. Brachum anschlie5enden Auslegung. 
Vgl. H. Beumann. Das Kaisertum Olros d. Gr., H Z  195 (1962) S. 567 m. A. 2 (= H. Bcumann 
und H. BI.mrr. Das Kaisemm Ottos des Großen, 1963, S. 45). 
G Die für das Gründungsjahr rnaRgebenden polnischen Zeugnisse bei G.So/,/~ok. Die Anringe 
des Bistums Posen (1937) S. 71 A. 197. 
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werden, wenn man nicht vermuten will, der Kaiser sei mit einem solchen Antrag 
bei der Ravennater Synode vom April 967 nicht durchgedrungen. Dafür besteht 
j e d d  keinerlei Anhaltspunkt. Die missionsplitische Strategie Ottosd.Gr. bestand 
bei seinem letzten Italienzug offenbar darin, sein Programm nach den trüben Er- 
fahrungen, die er seit 955 hatte sammeln können, nunmehr auf die Grundlage 
kanonisch unanfechtbarer höchstkirchlicher Entscheidungen zu stellen. Dies ist auf 
den beiden Synoden von Ravenna 967 und 968 geschehen. Von einer Begrenzung 
des slawischen Missionsfeldes ist an keiner Stelle die Rede.Über die bestehenden 
oder unmittelbar zu besetzenden Suffraganbistümer hinaus wird ausdrücklich die 
Vollmacht zu weiteren Bistumsgründungen oder Bischofsweihenper c m p u  h a  nach 
Maßsabe des ForüdYitts der Mission erteilt4? Für ein weiteres zur Besetzung reifes 
Magdeburger Suffraganbistum im Slawenlande ist hier kein Raum. Der uns vor- 
liegende Bericht erfaßt die Verhandlungen beider Synoden, er bietet den Stand 
vom Oktober 968% Nach Adam wurde dem Magdeburger Erzbistum tota Schania 
wqm Pennfluvium unterwoden, unter Ausschiui3 also des Oldenburger Sprengeis, 
des sextur epicopatw Shvoniue. Die Magdeburger Urkunden enthalten eine entspre- 
chende Einschränkung des slawischen Missionsfeldes nicht. Wo immer dieses näher 
baeichnet wird, ist ohne Abstriche von dem Gebiet jenseits der Eibe oder jenseits 
von Elbe und Saale die Rede. 
So ergibt sich ein durchgehendes Konzept Ottos d. Gr. Hamburg sollte für Dane- 
mark und die übrigen Länder des Nordens, Magdeburg für die gesamte Schuania 
jenseits von Elbe und Saale zuständig sein. Was wir von einem solchen Konzept 947, 
bei der ersten missionsplitischen Legation Hadamars fassen, ist allerdings lediglich 
die entsprechende Revision des Hamburger Missionsfeldes. Mit der Absicht, in 
Magdeburg ein Erzbistum zu schaffen, ist der K ö ~ g  erst 955, am Tage der L&- 
feldschlacht, hervorgetreten4'? Da5 es sich dabei um ein neues Programm handelte 
und nicht etwa um ein solches, von dem wir durch Zufagkeiten der Überlieferung 
erst zu diesem Jahre etwas erfahren, ergibt sich hinreichend eindeutig aus der 
Spontaneität des am Tage der Lechfeldschlacht abgelegten königlichen Gelübdes, 
die Merseburger Pfalz für ein BistumSo herzugeben, sowie aus der ebenso spontanen 
und heftigen Reaktion Wiihehs von Mainz. 

" Wie Anm. 44. 
49 UB Erzstift Magdeburg 1, Nr. 61; B 0  474. 
49 Vgl. neben dem Brief Wilhelms von Mainz (wie Anm. 42) Thietmar von Mersehurg, 
Chronik 11 10, hg. von R. Hoinmann (MG SC rer. Germ. NS 9, 1935) S. 48 ff.; Gesta 
archiepiscoporum M~debur~ensium C. 6(MG SC 14, S.379 Z.17 f.): Dekret Pamt IohannsXiI. , . .. 
von 962 ~ebniar 12 (wie ~ n m .  43). 
50 DieEinschränkungdesGelübdec aufeinKloster statt eines Bistumsim DekretJohannsXII. 
(wie A. 43) ist eine sekundäre Korrektur, wie an anderer Stelle dargelegt werden soll. 
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Kombiniert man die bis dahin unbestrittene und unheifelbare Mainzer Zustän- 
digkeit für die Slawenmission im Bereich der Diözesen Brandenburg und Havelberg 
mit der Streichung der Slawen im Hamburger Agapet-Privileg von 948, so trifft 
dessen Auslegung durch Curschmann insofern das Richtig% als die künftige Mission 
bei den O W t e n  ebenfalls einer für die gesamte Sclavania zuständigen Metropole 
vorbehalten bleiben sollte, als die, vor der Begründung eines besonderen Missions- 
erzbistums, zunächst nur Mainz in Betracht kommen konnte. Bevor jedoch ein 
Obodntenbistum überhaupt aktuell wurde, hat der König ein eigenes für die 
Slawenmission bestimmtes Erzbistum in Angnff genommen. Von Anfang an wird 
von slawischen genter, für die Magdeburg zuständig sein sollte, ohne Einsdir'ankung 
gesprochen. Vergleicht man die einschiagigen Urkunden in dieser Hinsicht, so iäßt 
sich sogar eine zunehmende Präzisiening beobachten. 962, im Dekret JohannsXI!', 
ist von Slawen die Rede, die der Kaiser besiege und bereits missioniert habe. Für 
die bereits getauften und in Zukunft noch zu taufenden Slawen sollen weitere 
Suffraganbistümer gegnindet werden können. Noch war die Zeit für eine die ganze 
Sclavania jenseits der Elbe umfassende Bistumsorganisation nicht gekommen. Das 
gleiche gilt für das Dekret Johams X E .  und für die Naxratio übet die Ravennater 
Synode von 96752. Diese nennt plm'mas Scbvmm nationw ultra f l u m  Albie in 
conjnio Saxmie als vom Kaiser bekehrt. Um sie im Glauben zu befestigen, müßten 
Bischöfe in cmvmientibu lorir in u n a q q u e  pmvincia e m m  eingesetzt werden. Das 
erforderliche Erzbistum solle in Magdeburg eingerichtet werden, quia 2 locw q m i  
ad Sclavos respicim er& Ein entsprechendes Argument hat Adam, wie wir sahen, 
für Oldenburgs Unterstellung unter Hamburg geltend gemacht. Ncch am 18.Okte 
ber W5' hat der gleiche Papst Adalbert nun ersten Magdeburger Erzbischof er- 
nannt, weil Kaiser Otto innunzwam muItitudinem Sclavmm ad divint reL@onu cultum 
geführt habe, und in einem gleichzeitigen weiteren Privileg für ~da1bet-t~~ ist von 
der tanta S c l a v m  plebs ultra $uvios Albiam et S a h  scilicet &o nditer 4 W r i i a  die 
Rede. Jede dieser Formuiiemngen setzt voraus, da8 das Missionsfeld ba den 
slawischen Vöikern noch unvollendet war, keine läßt Rücksichtnahme auf die 
Zuständgkeit einer anderen Metropole im Slawengebiet erkennen. Es wird aber 
auch nirgends eine ausschiießliche Zuständigkeit Magdeburgs für die Slawenmission 
fesrgelegt. Davon sticht dein das kaiserliche Mandat aus dem Oktober 968 ah55. 
Hier und nur hiec wird Erzbischof Adalbert von Magdeburg als Mettopolit totius 
ultra Aibiam et Sahm Sclavmmgentu modn addeum convmae vel cmveamdae bezeichnet. 

" Wie Anm. 43. 
52 Wie A. 44 U. 48.. 
53 UB E~zstik Magdeburg~, Nr. 62;JL3728; BZ44?. 
54 üB Emtift Magdeburg~, Nr. 64;JLi7i l ;  BZ452- 
55 E 0  I. 366; üB Erzstift Magdebutgl, Nr. 67. 





Gründung des Bistums Oldenburg und Missionspolitik Ottos d. Gr. 

Zeitgrenzen des ursprünglichen Konzepta !kgt die Verkündung des Magdeburger 
Planes und seine Inangriffnahme durch den König am Tage der Lechfeldschiacht 
955. Von Proklamation und Inangriffnahme ist allerdings die Geburt der Idee zu 
unterscheiden, und es könnte nach diesen Ergebnissen naheliegen, das Privileg 
Agapets von 948, Ergebnis der römiscben Verhandlungen Hadamars von 947, als 
ersten Beleg für den Gedanken an die Einrichtung einer für die Slawen jenseits 
von Elbe und Saale zuständigen Magdeburger Metropole in Anspruch zu nehmen5'. 
Dem steht allerdings die damalige Eingliederung der slawischen Bistümer Havelberg 
und Brandenburg in die Mainzer Kirchenprovinz entgegen5* Sie aus dieser wieder 
herauszulösen, hai bekanntlich allergrößte Schwierigkeiten gemacht, und mindestens 
ex eventu !äßt sich sagen, daß diese Regelung von 948 den Plan eines Magdeburger 
Erzbistums nicht fördern, sondern behindern mußte. 
In der Kontroverse über die Zeitstellung der Oldenburger Bistumsgründung hat 
sich die Waagschale zugunsten der Spätdatierung geneigt. Was Cursdunann, der 
wohl gewichtigste Befürworter einer Gründung im Jahre 948, an tragfibigen 
Argumenten vorgebracht hat, sind Indizien nicht für die Bistumsgründung, sondern 
für das zu diesem Zeitpunkt hervorgetretene Konzept einer langfristigen und groß- 
räumigen Planung. Erst wenn man aufgrund einer differenzierteren Fragestellung 
zwischen ursp~ngiichen Absichten und tatsächlicher Verwirklichung unterscheidet 
und unter Berücksichtigung des missionspolitischen Gesamtkonzeptes auch die 
vergleichsweise reichereMagdeburgerÜberiieferungeinbaieht,lösen sich dieKnoten. 

durch DO I. 421 = B 0  554 bezeugt. Zwar gehört das D zu den Osnabrückei Zehnt- 
fälschungen, doch gilt die darin enthaltene Liste der Synodalen auch dann als zuverlässig, 
wenn man mit einer verlorenen echten Vorlage nicht zu rcciinen hat. Vgl. K.-Ll.]ärrhkr, 
Studien zu Quellen und Geschichte des O s n a b ~ c k e r  Zehntstreits unter Heinrich IV, 
AID 9/10 (1%3/01) S. 256 f. m. A. 292-293. Bei dieser Gelegenheit könnte auch dac von 
Cu~c<ii3mann (wie Anm. 1) S. 194 A. 1 u. 3 aus der Urkunde Friedrichs I. von 1158 März 16 
(St3802) erschlossene Diplom Gttosd. GI. fürHarnburg ausgestellt worden sein. Die d x i n  
enthaltene Grenzbeschreibung umfaßt auch Scla~~onirn /,roiiinriam xrqzt ad flflu~ium Penr. 
" Ähnlich Bivot (wie ~ n m . 1 )  S. 41. 

Sie ereibt sich aus UH Erzstift Maedebum I, NI. 59. Vgl. R. Holizn~~nn. Otto d. Gr. U. 

~a~debu;, in: Mgdeburg in der polilhk de;deutschen ~ g s e r  (1936) S. 60 f. 




